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Ortsübliche Bekanntgaben

Einladung zur 6. (2.) Sitzung des 
Technischen Ausschusses

am Montag, dem 03.03.2025, um 18:30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal, Zi.-Nr. 1.16, 08371 Glauchau 

Tagesordnung

Ö� entlicher Teil:

1. Erö� nung
1.1 Bestimmung von zwei Ausschussmitgliedern zur Unterzeichnung 

der Niederschriften des Technischen Ausschusses
2. Bekanntgaben und Informationen der Verwaltung
3. Anfragen der Stadträte
4. Einwohnerfragestunde
5. Ausnahmen von den Festsetzungen der Altstadtgestaltungssatzung

Es schließt sich ein nicht ö� entlicher Teil an.

Marcus Steinhart
Oberbürgermeister ❏

Einladung zur 6. (2.) Sitzung des 
Verwaltungsausschusses

am Donnerstag, dem 06.03.2025, um 18:30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal, Zi.-Nr. 1.16, 08371 Glauchau 

Tagesordnung

Ö� entlicher Teil:

1. Erö� nung
1.1 Bestimmung von zwei Ausschussmitgliedern zur Unterzeichnung 

der Niederschriften des Verwaltungsausschusses
2. Bekanntgaben und Informationen der Verwaltung
3. Anfragen der Stadträte
4. Einwohnerfragestunde
5. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuweisungen
5.1 Annahme von Spenden
 (Vorlagen-Nr.: 2025/022; beschließend)
6. Vergabe der Rahmenvereinbarung Fahrradleasing für Beschäftigte 

gemäß TV Fahrradleasing 
 (Vorlagen-Nr.: 2025/005; beschließend)

Es schließt sich ein nicht ö� entlicher Teil an.

Marcus Steinhart
Oberbürgermeister ❏

Verö� entlichung von ö� entlich gefassten 
Beschlüssen in der Sitzung des 
Verwaltungsausschusses vom 30.01.2025

Zu folgenden Tagesordnungspunkten wurden Beschlüsse gefasst:

Annahme von Spenden
Beschluss-Nr.: 2025/002

Erlass von Sondernutzungsgebühren einschließlich der dazugehörigen 
Verwaltungsgebühren für das Jahr 2025
Beschluss-Nr.: 2024/197 ❏

Verö� entlichung von ö� entlich gefassten 
Beschlüssen in der Sitzung des Stadtrates 
vom 13.02.2025

Zu folgenden Tagesordnungspunkten wurden Beschlüsse gefasst:

Vergabe von Leistungen der o� enen Kinder- und Jugendarbeit vom Be-
schluss 2024/127- Diakonie
Beschluss-Nr.: 2025/004

Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für das Vorhaben „Erschließung 
Wohngebiet Wilhelmstraße“, Los - Tief- und Straßenbau einschl. koordi-
nierter Medienverlegung
Beschluss-Nr.: 2025/008

Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für das Vorhaben „Herstellung 
Regenrückhaltebecken Obere Straße“, Los - Ingenieurbau
Beschluss-Nr.: 2025/009

Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für das Vorhaben „Sanierung 
Lindenstraße von Dorotheenstraße bis Auestraße“, Los - Straßen-, Kanal- 
und Trinkwasserleitungsbau einschl. koordinierte Medienauswechslung
Beschluss-Nr.: 2025/010

Beschluss des Bauprogramms für das Vorhaben „Starkregenschäden Juni 
2021, M6 - Instandsetzung und Schadensbeseitigung am Gewässer 2. 
Ordnung - Reinholdshainer Bach“
Beschluss-Nr.: 2025/011

Neufassung der Kita-Satzung
Beschluss-Nr.: 2024/196

Weisungsbeschluss zur Erteilung einer weiteren Prokura hinsichtlich der 
Vertretung der Städtischen Altenheim Glauchau gGmbH
Beschluss-Nr.: 2025/001 ❏
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Ö� entliche Bekanntmachungen
Satzung der Großen Kreisstadt Glauchau zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
und in Kindertagesp� ege sowie über die Erhebung von Elternbeiträgen (Kita-Satzung)

Aufgrund des § 4 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert 
worden ist, der §§ 2 und 9 Sächsisches Kommunalabgabengesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023 (SächsGVBl. 
S. 876) geändert worden ist, des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagesp� ege (Gesetz 
über Kindertagesbetreuung – SächsKitaG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 
3 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2024 (SächsGVBl. S. 662) geändert 
worden ist, sowie der Richtlinie des Landkreises Zwickau zur Übernah-
me von Elternbeiträgen bzw. Gebühren für Kindertageseinrichtungen 
und für Kindertagesp� ege vom 13.09.2019 hat der Stadtrat der Großen 
Kreisstadt Glauchau in seiner Sitzung am 13.02.2025 folgende Satzung 
beschlossen:

Inhaltsübersicht: 
§ 1 Geltungsbereich
§ 2  Angebot
§ 3  An- und Abmeldung, Kündigung und Beendigung der Betreuung
§ 4  Ö� nungszeiten, Schließzeiten
§ 5  Gastkinder
§ 6  Essensversorgung
§ 7  Mitwirkung der Personensorgeberechtigten in der Elternver-
 sammlung und im Elternbeirat
§ 8  P� icht zur Zahlung des Elternbeitrages, weitere Entgelte
§ 9  Abgabenschuldner
§ 10  Höhe der Elternbeiträge und der weiteren Entgelte
§ 11  Festsetzung, Fälligkeit und Entrichtung der Elternbeiträge und 
 weiteren Entgelte
§ 12 Gemeinnützigkeit
§ 13  Schlussbestimmungen

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für Personensorgeberechtigte, deren Kinder in 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Glauchau im Sinne von § 1 Ab-
sätze 2 bis 4 SächsKitaG (Kinderkrippen, Kindergärten und Horte) be-
treut werden bzw. angemeldet sind.

(2) Für Personensorgeberechtigte, deren Kinder in Kindertageseinrich-
tungen in freier Trägerschaft oder in Kindertagesp� ege im Gebiet der 
Stadt Glauchau betreut werden bzw. angemeldet sind, gelten § 3 Ab-
satz 1, § 8 Absätze 1 bis 5, § 9, § 10 Absätze 1 bis 6 und 9 i. V. m. der 
Anlage zu dieser Satzung sowie § 13 dieser Satzung analog und § 2 
im Regelfall.

§ 2 Angebot

(1) In Kinderkrippen und Kindergärten werden im Rahmen der Ö� -
nungszeiten folgende tägliche Betreuungszeiten angeboten: 
• bis 4,5 Stunden, 
• bis 6 Stunden, 
• bis 7,5 Stunden,
• bis 9 Stunden.
wenn
a) beide Personensorgeberechtigte einer vollständigen Familie 

bzw. der/die alleinerziehende Personensorgeberechtigte in 

einem Arbeitsverhältnis stehen oder Studenten, Aus- und Fort-
zubildende, Schüler oder in besonderem Maße erkrankte Perso-
nen sind, und der Bedarf entsprechend schriftlich begründet und 
nachgewiesen wird (z. B. durch Bestätigung der Arbeitgeber/Bil-
dungsträger zu tägl. Arbeits-, Studien- bzw. Schulzeiten) oder

b) im Einzelfall ein erheblicher pädagogischer Bedarf vorliegt, der 
eine längere Betreuungszeit erforderlich macht (im Rahmen an-
derer Jugendhilfemaßnahmen u. ä.), werden darüber hinaus fol-
gende tägliche Betreuungszeiten angeboten:

• bis 10 Stunden,
• bis 11 Stunden.

 Diese Regelungen dienen zur Sicherstellung einer hohen Betreu-
ungsqualität bei e�  zientem Personaleinsatz.

(2) In Horten werden im Rahmen der Ö� nungszeiten folgende tägliche 
Betreuungszeiten angeboten: 
• bis zu 2 Stunden. Dies gilt nur für den Frühhort (täglich bis zum 

Unterrichtsbeginn) oder wenn das zu betreuende Kind an eine 
Schulbuslinie gebunden ist und zwischen Unterrichtsschluss 
und der erstmöglichen Busabfahrt im Nachmittagshort maximal 
2 Stunden täglich betreut wird. 

• bis zu 5 Stunden im Nachmittagshort (täglich ab Ende der letzten 
Schulunterrichtsstunde des zu betreuenden Kindes)

• bis zu 6 Stunden im Früh- und Nachmittagshort. 

§ 3 An- und Abmeldung, Kündigung und Beendigung 
der Betreuung

(1) Grundlage für die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder 
Kindertagesp� egestelle ist ein wirksamer Betreuungsvertrag zwi-
schen den Personensorgeberechtigten und dem betre� enden Ein-
richtungsträger bzw. der betre� enden Kindertagesp� egestelle. Wird 
die vertraglich festgelegte Betreuungszeit kontinuierlich überschrit-
ten, ist der Betreuungsvertrag entsprechend anzupassen. Ein Betreu-
ungsvertrag darf nur nach Anmeldung des betre� enden Kindes im 
von der Stadt Glauchau bereitgestellten digitalen Kita-Portal/-Ver-
waltungssystem abgeschlossen werden. Ein Anspruch auf Aufnahme 
in einer bestimmten Kindertageseinrichtung besteht nicht. 

(2) Die Anmeldung für die Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung 
sollte 6 Monate vor Beginn der beabsichtigten Aufnahme des Kindes 
in die Einrichtung erfolgen. Über die Aufnahme des Kindes in der Kin-
dertageseinrichtung entscheidet die jeweilige Einrichtungsleitung. 

(3) Die Abmeldung eines Kindes aus einer Kindertageseinrichtung er-
folgt durch schriftliche Kündigung des Betreuungsvertrages. Die 
Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum Monatsende. 

(4) Auch ohne eine Kündigung endet der Betreuungsvertrag für Hort-
kinder, wenn das Kind die 4. Klasse beendet hat. Dabei schließt das 4. 
Schuljahr die sich anschließenden Sommerferien ein. 

(5) Die Stadt Glauchau kann den Betreuungsvertrag bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes außerordentlich kündigen. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn 
a) die Personensorgeberechtigten mit der Zahlung des Elternbei-

trages (§§ 8 � .) in Verzug sind und die Höhe des rückständigen 
Elternbeitrages mindestens 1 Monatsbetrag entspricht, 

b) im Rahmen der Betreuung festgestellt wird, dass die Betreuung 
in der Einrichtung für das Wohl des Kindes nicht die geeignete ist, 

c) die Kindertageseinrichtung geschlossen wird.
 Sonstige Gründe zur außerordentlichen Kündigung bleiben hiervon 

unberührt.
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§ 4 Ö� nungszeiten, Schließzeiten, Standortverlagerung

(1) Die Kindertageseinrichtungen sind in der Regel montags bis freitags 
geö� net. Davon ausgenommen sind gesetzliche Feiertage.

(2) Die Kindertageseinrichtungen können - unter Beachtung der Rege-
lung des § 7 Absatz 3 Punkt 2 -zeitweise in folgenden Fällen geschlos-
sen werden: 
a) an einzelnen Tagen vor oder nach gesetzlichen Feiertagen (sog. 

Brückentage), 
b) zwischen Weihnachten und Neujahr,
c) an maximal 2 Tagen pro Jahr für gemeinsame Fortbildungsmaß-

nahmen (pädagogische Tage),
d) in den Sommerferien für bis zu 2 Wochen, sofern eine Betreuung 

der Kinder in einer anderen Einrichtung gewährleistet ist.
(3) Insbesondere für Reinigungs- und Instandsetzungsmaßnahmen so-

wie zur Ferienbetreuung im Hort kann die Stadt Glauchau den Stand-
ort ihrer Kindertageseinrichtungen vorübergehend verlagern oder 
mehrere Einrichtungen zusammenführen.

§ 5 Gastkinder

(1) Kinder können in Ausnahmefällen für eine tageweise Betreuung 
einen Gastplatz in Kindertageseinrichtungen in Anspruch nehmen, 
wenn in der Einrichtung freie Plätze bestehen und dadurch kein zu-
sätzlicher Personalbedarf im Sinne von § 12 Absatz 2 SächsKitaG ent-
steht. Auch Kinder, die Freizeitangebote des Hortes nutzen wollen, 
sind Gastkinder. 

(2) Gastkinder werden in den städtischen Einrichtungen nur für bis zu 
3 Tage pro Monat und auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages 
zwischen den Personensorgeberechtigten und der Stadt Glauchau 
betreut.

§ 6 Essensversorgung

In den Kindertageseinrichtungen stellt die Stadt Glauchau eine Essens-
versorgung sicher, soweit dies nach der Konzeption der jeweiligen Ein-
richtung erforderlich ist.

§ 7 Mitwirkung der Personensorgeberechtigten in der 
Elternversammlung und im Elternbeirat

(1) Die Elternversammlung dient der Beteiligung der Personensorgebe-
rechtigten an allen wesentlichen Angelegenheiten, die die Kinderta-
geseinrichtung betre� en. Die Elternversammlung wählt den Eltern-
beirat. 

(2) Der Elternbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben: 
• Anregungen für die Organisation und Gestaltung der Kinderta-

geseinrichtung zu geben, 
• Unterstützung der Fachkräfte bei der Gestaltung von Veranstal-

tungen, 
• Wünsche, Anregungen und Vorschläge, die von den Personen-

sorgeberechtigten an ihn herangetragen werden, der Leitung 
der Kindertageseinrichtung oder der Stadt Glauchau als Träger 
zu übermitteln, 

• das Verständnis der Ö� entlichkeit für die Arbeit und die Bedürf-
nisse der Kindertageseinrichtung zu gewinnen. 

(3) Vor wichtigen Entscheidungen der Stadt Glauchau, die die Kinder-
tageseinrichtung betre� en, ist der Elternbeirat anzuhören. Hierzu 
gehören insbesondere: 
• die Festlegung der Ö� nungszeiten, 
• die Festlegung von Schließzeiten (§ 4 Absatz 2),
• die Erarbeitung oder Änderung der Konzeption der Kindertages-

einrichtung, 
• Änderungen bei der Essensversorgung, 

• die Durchführung zusätzlicher Angebote in der Kindertagesein-
richtung, deren Kosten die Personensorgeberechtigten zu tragen 
haben, 

• der Wechsel des Trägers der Einrichtung, 
• die Schließung der Einrichtung oder die Zusammenlegung mit 

einer anderen Einrichtung. 
(4) Die Mitglieder des Elternbeirates werden durch die Personensorge-

berechtigten in der Elternversammlung gewählt. Die Zahl der Eltern-
beiratsmitglieder soll mindestens 3 Mitglieder betragen. Sie soll 11 
Mitglieder nicht überschreiten. Die Mitgliedschaft im Elternbeirat be-
ginnt mit der Verkündung des Wahlergebnisses und endet mit Amts-
antritt des neuen Elternbeirates. Sie endet auch, wenn kein Kind des 
Mitgliedes mehr die Kindertageseinrichtung besucht.

(5) Wahlberechtigt und wählbar sind in der Elternversammlung an-
wesende Personensorgeberechtigte. Gewählt ist, wer die einfache 
Mehrheit der gültigen Stimmen der anwesenden Personensorge-
berechtigten erhält. Die Personensorgeberechtigten haben für jedes 
ihrer in die Kindertageseinrichtung aufgenommenen Kinder eine ge-
meinsame Stimme. 

(6) Im Anschluss an die Wahl tritt der Elternbeirat zur konstituierenden 
Sitzung zusammen und kann mit einfacher Mehrheit einen Vorsit-
zenden und dessen Vertreter wählen. An den Sitzungen des Eltern-
beirates nimmt die Leitung der Kindertageseinrichtung teil, bei Be-
darf auch weitere Beauftragte der Stadt Glauchau.

§ 8 P� icht zur Zahlung des Elternbeitrages, weitere Entgelte

(1) Für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Glauchau und in Kindertagesp� ege auf ihrem Gebiet erhebt 
die Stadt Glauchau Elternbeiträge und weitere Entgelte. Für die Be-
treuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen freier Träger wer-
den die Elternbeiträge vom jeweiligen Träger erhoben.

(2) Die P� icht zur Zahlung der Elternbeiträge entsteht bei der Aufnah-
me eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung bzw. Kindertages-
p� egestelle mit dem Beginn des Monats, in dem das Kind in die Ein-
richtung aufgenommen wird. Sie endet mit dem Ende des Monats, 
in dem das Kind letztmalig die Kindertageseinrichtung besucht bzw. 
zum Ende der Kündigungsfrist.

(3) Im Falle des Wechsels der Betreuungsart (Wechsel von der Kinder-
krippen- zur Kindergartenbetreuung oder von der Kindergarten- zur 
Hortbetreuung), der nicht zum Monatsersten erfolgt, wird der El-
ternbeitrag für die überwiegende Betreuungsart erhoben. Als über-
wiegend wird die künftige Betreuungsart angesehen, wenn das den 
Wechsel der Betreuungsart auslösende Ereignis (3. Geburtstag bzw. 
erster Schultag) bis zum 15. des Monats eintritt. Tritt das den Wechsel 
der Betreuungsart auslösende Ereignis ab dem 16. des Monats ein, 
wird der Elternbeitrag für die bisherige Betreuungsart erhoben.

(4) Die P� icht zur Zahlung weiterer Entgelte bzw. Elternbeiträge für 
Gastkinder (§ 5) entsteht mit der Inanspruchnahme der Betreuung.

(5) Krankheit, Kur und Urlaub des betreuten Kindes führen bei laufenden 
Betreuungsverträgen nicht zu einer Minderung bzw. einem Wegfall 
des Elternbeitrages. Gleiches gilt für vorübergehende Betriebsferien 
und die zeitweise Schließung der Kindertageseinrichtung, welche 
die Dauer von einem Monat nicht überschreiten. 

(6) Wenn während der Probebeschulung der sonst regulär im Hort be-
treuten Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche keine Hortbetreu-
ung in Anspruch genommen wird, wird auf Antrag für einen Monat 
kein Elternbeitrag erhoben. 

§ 9 Abgabenschuldner

Schuldner des Elternbeitrages und der weiteren Entgelte sind die Perso-
nensorgeberechtigten. Bei einer Mehrheit von Personensorgeberechtig-
ten haften diese als Gesamtschuldner.
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§ 10 Höhe der Elternbeiträge und der weiteren Entgelte

(1) Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge sind die zuletzt be-
kannt gemachten durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je 
Einrichtungsart, ohne die Aufwendungen für Abschreibungen, Zin-
sen und Miete. Berechnungsgrundlage für die weiteren Entgelte sind 
bei der Inanspruchnahme zusätzlicher Betreuungszeiten innerhalb 
der Ö� nungszeit der Einrichtung die zuletzt bekannt gemachten Be-
triebskosten, im Übrigen die tatsächlich entstehenden Aufwendun-
gen.

(2) Die Höhe der ungekürzten Elternbeiträge regelt sich nach § 15 Ab-
sätze 2 und 3 SächsKitaG. Demnach dürfen die Elternbeiträge in 
Kinderkrippen maximal 23 %, in Kindergärten und Horten maximal 
30 % der zuletzt bekanntgemachten Betriebskosten pro Platz be-
tragen und sollen in Kindertagesp� ege mit denen für altersentspre-
chende Kindertageseinrichtungen vergleichbar sein. Die konkrete 
Festsetzung bzw. jede nachfolgende Änderung der Prozentsätze 
muss sich im Rahmen dieser Vorgaben bewegen und bedarf eines 
Stadtratsbeschlusses. 

(3) Wird im Betreuungsvertrag eine kürzere bzw. längere als die in Ab-
satz 2 genannte Betreuungsdauer vereinbart, ist der Elternbeitrag 
entsprechend niedriger bzw. höher. 

(4) Für Gastkinder werden Elternbeiträge in entsprechender Höhe erho-
ben.

(5) Die Elternbeiträge werden für Alleinerziehende sowie für Personen-
sorgeberechtigte mit mehreren Kindern, die gleichzeitig eine Kin-
dertageseinrichtung oder eine Kindertagesp� ege besuchen, ent-
sprechend der jeweils gültigen Regelung des örtlichen Trägers der 
ö� entlichen Jugendhilfe (Landkreis Zwickau) zur Übernahme von 
Gebühren für Kindertageseinrichtungen und Kindertagesp� ege ab-
gesenkt. Alleinerziehend im Sinne der aktuellen Regelung des ört-
lichen Trägers der ö� entlichen Jugendhilfe ist, wer allein mit mindes-
tens einem Kind in einem Haushalt lebt und dieses tatsächlich allein 
betreut und erzieht.

(6) Auf Antrag der Personensorgeberechtigten kann eine vollständige 
oder teilweise Übernahme der Elternbeiträge durch den örtlichen 
Träger der ö� entlichen Jugendhilfe (Landkreis Zwickau) erfolgen.

(7) Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Ö� -
nungszeit der Einrichtung überschritten, werden weitere Entgelte er-
hoben. Sie betragen 100 % der zuletzt bekannt gemachten Betriebs-
kosten pro Platz. Diese Regelung gilt nicht während der Ferienzeit 
und an schulfreien Tagen in Horten der Stadt Glauchau, sofern die 
tägliche Betreuungsdauer nicht mehr als 8 Stunden beträgt.

(8) Für Kinder, die nach Ablauf der Ö� nungszeit der Kindertageseinrich-
tung noch nicht abgeholt worden sind, wird ein weiteres Entgelt in 
Höhe der tatsächlich entstehenden Aufwendungen erhoben.

(9) Die konkreten Prozentsätze (Absatz 2) sowie die absolute Höhe der 
zu entrichtenden Elternbeiträge und der weiteren Entgelte je Be-
treuungsform und -zeit nach Maßgabe der Absätze 1 bis 8 sind der 
Anlage zu entnehmen. Die Anlage ist Bestandteil der Satzung. Inhalt-
liche Änderungen in der Anlage werden nach Beschlussfassung des 
Stadtrates jeweils ohne erneute Satzungsänderung/-neufassung ak-
tualisiert, insbesondere dann, wenn sich die gem. § 14 SächsKitaG 
jährlich bekanntzumachenden durchschnittlichen Betriebskosten 
geändert haben; jedwede aktualisierte Anlage wird ö� entlich be-
kannt gemacht.

§ 11 Festsetzung, Fälligkeit und Entrichtung der Elternbeiträge 
und weiteren Entgelte

(1) Die Höhe des Elternbeitrages und der weiteren Entgelte wird durch 
Bescheid der Großen Kreisstadt Glauchau festgesetzt. Davon abwei-
chend werden die Elternbeiträge für Gastkinder nur im Vertrag ge-
mäß § 5 Absatz 2 festgesetzt.

(2) Der Elternbeitrag für Kinder in Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Glauchau ist jeweils am 15. eines Monats für den laufenden Monat 

fällig, frühestens jedoch 14 Tage nach Bekanntgabe des Abgabebe-
scheides.

(3) Die weiteren Entgelte werden am 15. des Monats fällig, der auf den 
Monat der Inanspruchnahme der Betreuung folgt, frühestens jedoch 
14 Tage nach Bekanntgabe des Abgabebescheides.

(4) Der Elternbeitrag für Gastkinder wird sofort fällig und ist vor der Auf-
nahme des Kindes in bar zu entrichten.

§ 12 Gemeinnützigkeit

(1) Die Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft der Stadt Glauchau 
verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung. Zweck ist die Förderung von Bildung und Erziehung von 
Kindern im Vorschul- und Grundschulalter sowie die Ergänzung der 
Erziehung der Kinder in der Familie. Dieser Zweck wird verwirklicht 
insbesondere durch die Unterhaltung von Kinderkrippen, Kindergär-
ten und Horten.

(2) Die Kindertageseinrichtungen sind selbstlos tätig; sie verfolgen nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel der Kindertageseinrichtungen dürfen nur für die satzungsmä-
ßigen Zwecke verwendet werden. Die Stadt Glauchau erhält keine 
Zuwendungen aus Mitteln der Kindertageseinrichtungen. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kindertagesein-
richtung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden.

(4) Die Stadt Glauchau erhält bei Au� ösung oder Wegfall einer Kinderta-
geseinrichtung oder beim Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht 
mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 
ihrer geleisteten Sacheinlage zurück.

§ 13 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am 01.03.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kita-Sat-
zung vom 24.06.2016 außer Kraft.

Glauchau, den 14.02.2025

gez. Marcus Steinhart
Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO):

Gemäß § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zu Stan-
de gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
• die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
• Vorschriften über die Ö� entlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
• der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat, 
• vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist   

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder   
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn 
bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. ❏
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Amtliche Haushaltsbefragung – Mikrozensus 2025 

Wie bereits in den Vorjahren führt das 
Statistische Landesamt auch 2025 in 
Sachsen den Mikrozensus durch. Diese 
„kleine Volkszählung“ � ndet im gesam-

ten Bundesgebiet statt und ist eine gesetzlich angeordnete Stichproben-
erhebung mit Auskunftsp� icht.
Die ausschließlich anonym ausgewerteten Daten sind wichtig, um die 
Situation der Haushalte in Deutschland besser zu verstehen. Ein Prozent 
der sächsischen Bevölkerung (rund 20.000 Haushalte) wird dazu von Ja-
nuar bis Dezember zu Themen, wie Haushaltsstruktur, Erwerbstätigkeit, 
Arbeitsuche, Ausbildung und Quellen des Lebensunterhalts befragt. 
Das Frageprogramm 2025 enthält außerdem Fragen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, zur Gesundheit und zu Rauchgewohnheiten. Im 
Mikrozensus sind auch international abgestimmte Fragen integriert. 
Dadurch kann man zum Beispiel die Arbeitsmarktbeteiligung sowie Ein-
kommen und Lebensbedingungen der Menschen in Europa vergleichen.

Für den Mikrozensus werden nach den Regeln eines objektiven mathe-
matischen Zufallsverfahren Wohnungen ausgewählt. Die dort lebenden 
Haushalte werden dann befragt. Um auch Aussagen über Veränderun-
gen und Entwicklungen in der Bevölkerung tre� en zu können, werden 
die ausgewählten Haushalte in der Regel bis zu viermal (maximal zwei-
mal innerhalb eines Jahres) befragt.

Die Befragung erfolgt vorrangig durch geschulte Erhebungsbeauftrag-
te, entweder telefonisch oder persönlich vor Ort. Im Vorjahr nutzten 
rund 65 Prozent der Haushalte diesen zeitsparenden Erhebungsweg. 
Die Erhebungsbeauftragten sind zu den entsprechenden Gesetzen und 
einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzes belehrt und zur Ge-
heimhaltung verp� ichtet. Es besteht auch die Möglichkeit, den Mikro-
zensus-Fragebogen eigenständig online oder auf Papier auszufüllen. 
Alle Einzelangaben werden geheim gehalten und dienen ausschließlich 
den gesetzlich bestimmten Zwecken.

Weitere Informationen zum Mikrozensus, Erklär-Videos in verschiedenen 
Sprachen und Antworten auf häu� ge Fragen sind unter www.mikrozen-
sus.de zu � nden.

Auskunft erteilt:  Beate Schirwitz, 
 Tel.: 03578/33-2110, 
 mikrozensus@statistik.sachsen.de.

B. Schirwitz
Statistisches Landesamt Freistaat Sachsen ❏

Laufende Ausschreibungen der Stadtverwaltung Glauchau nach VOB/A bzw. VOL/A

Über laufende Ausschreibungen informieren Sie sich über die Internet-Präsentation der Großen Kreisstadt Glauchau unter 
www.glauchau.de/ausschreibungen.  ❑

Ö� entliche Zustellungen

Ö� entliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz

Hiermit wird gemäß § 4 Abs. 1 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsver-
fahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sach-
sen (SächsVwVfZG) in Verbindung mit § 10 Verwaltungszustellungsge-
setz (VwZG) für folgende Person ö� entlich zugestellt: 

Der an Herrn Daniel Genz, letzte bekannte Anschrift: Pjescana Uvala V 
OGR. 32 in 52100 Pula, Kroatien, gerichtete Bescheid vom 10.02.2025, 
Aktenzeichen: 656.31/301-2024 wird durch Aushang dieser Benach-
richtigung an der allgemeinen Aushangstelle der Stadt Glauchau im Ein-
gangsbereich zum Ratshof, Informationssäule im Atrium, Markt 1, gemäß 
den oben genannten gesetzlichen Regelungen ö� entlich zugestellt.

Tag des Aushangs der Benachrichtigung:  24.02.2025 
Tag der Abnahme der Benachrichtigung:  11.03.2025 

Zeitgleich mit dem Tag des Aushangs erfolgt die Verö� entlichung der 
Benachrichtigung im elektronischen Amtsblatt der Stadt Glauchau. Der 
Bescheid kann in der Stadtverwaltung Glauchau, Fachbereich Bürgerser-
vice, Schule, Jugend, Zimmer 6.18, Markt 1, 08371 Glauchau zu den nach-
folgend benannten Sprechzeiten eingesehen und abgeholt werden.

Montag: 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

Der jeweilige Bescheid gilt an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tag 
des Erscheinungsdatums des elektronischen Amtsblattes zwei Wochen 
verstrichen sind. Mit diesem Tag wird die Anfechtungsfrist in Lauf ge-
setzt. ❏


